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Beschluss
OLG Hamm, § 1671 I, II Ziff. 2 BGB
Alleiniges Sorgerecht

Bei Kommunikations- und Kooperationsproblemen
der Kindeseltern (hier: Streitigkeiten auf der Paarebene,
Parteien bezichtigen sich wechselseitig der Lüge, unzu-
treffender Vorwurf einer psychischen Erkrankung, Pro-
bleme bei der Wahl des Kindergartens, keine Informati-
on über Kündigung des Wohnungsmietverhältnisses)
kommt die Beibehaltung des gemeinsamen Sorgerechts
nicht in Betracht.

Der Kindesmutter kann ein Abbruch der Kommu-
nikation mit dem Kindesvater nicht vorgeworfen wer-
den, wenn dieser sich als Reaktion auf gravierende
Grenzüberschreitungen des Kindesvaters darstellt.
Beschluss d. OLG Hamm vom 31.10.06, Az. 3 UF 112/06

Aus den Gründen:
I.

Die Parteien streiten um die elterliche Sorge und
den Umgang mit dem […] gemeinsamen Kind A.
(jetzt 4 Jahre). […]

Nachdem Anfangs der Umgang des ASt. mit dem
Kind von der AGg. nicht zugelassen worden ist, kam
es dann zu regelmäßigen Umgangskontakten. In de-
ren Verlauf hat der ASt. Fotos vom Intimbereich des
Kindes gefertigt, um zu belegen, dass das Kind hygie-
nisch nicht ausreichend versorgt sei. Ein solches Foto
hat der ASt. dem Jugendamt der Stadt […] per Mail
zugesandt.

Seit dem Sommer 2005 befindet sich A. im Kin-
dergarten, wo sie von der AGg. allein und ohne
Kenntnis des ASt. angemeldet worden ist. Nachdem
dieser davon erfahren hatte, hat er der Leiterin des
Kindergartens telefonisch massive Vorwürfe gemacht
und mit rechtlichen Schritten gedroht.

Der ASt. hat behauptet, er sei die Hauptbezugs-
person für das Kind. Die AGg. sei alkohol- und onli-
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ne-süchtig, da sie stundenlang chatten würde. Insbe-
sondere „poste“ die AGg. im Hexenforum und veröf-
fentliche dort Texte. Zudem habe sie entgegen einer
getroffenen Vereinbarung Beziehungen zu Männern
aufgenommen. Ferner seien auch die Großeltern
mütterlicherseits alkoholabhängig.

Nach Eingang des vom FamG eingeholten Sach-
verständigen-Gutachtens hat er die Auffassung ver-
treten, die AGg. leide am Borderline-Syndrom, was
sich an einzelnen von den Sachverständigen wieder-
gegebenen Äußerungen zeige. […]

Die AGg. hat […] ebenfalls behauptet, die
Hauptbezugsperson für das Kind zu sein. Sie müsse
arbeiten, um die hohen Schulen, die durch den ASt.
verursacht worden seien, zu reduzieren, weshalb man
ihr die zeitweise Betreuung des Kindes durch ihre El-
tern nicht vorwerfen könne. Der ASt. sei extrem ei-
fersüchtig gewesen und habe ihr nachgestellt. Auch
nach der Trennung habe er dieses Kontrollverhalten
fortgesetzt. Zudem versuche er sie durch e-mails mit
zum Teil herabwürdigendem Inhalt unter Druck zu
setzen.

Das Familiengericht hat nach Einholung eines
Sachverständigengutachtens in dem angefochtenen
Beschluss lediglich das Aufenthaltsbestimmungs-
recht auf die AGg. übertragen, im übrigen die Anträ-
ge zur elterlichen Sorge zurückgewiesen. […] Dabei
hat es sich entscheidend auf die Empfehlungen der
Gutachter gestützt.

Hiergegen wenden sich beide Parteien mit ihren
Beschwerden, […].

Der ASt. macht geltend, die AGg. lebe mit einem
neuen Lebensgefährten zusammen, der sie in Anwe-
senheit des Kindes schlage. Zudem habe das Kind die
AGg. und ihren Lebensgefährten beim Geschlechts-
verkehr überrascht.

Die AGg. bestreitet diese Behauptungen und
sieht hierin und in den Feststellungen der Sachver-
ständigen das Fehlen jeglicher Kommunikationsba-
sis.

Der Senat hat die Sachverständigen um eine er-
gänzende Stellungnahme im Hinblick auf das weite-
re Beschwerdevorbringen gebeten. Darin kommen
die Sachverständigen zu dem Ergebnis, dass der ASt.
nunmehr den Loyalitätskonflikt des Kindes durch
sein Verhalten forciert, weshalb sie einen „zeitlich
begrenzten Sorgerechtseingriff“ […] empfehlen.
[…]

II.
Die Beschwerden der Parteien sind zulässig, in der
Sache hat allein die Beschwerde der AGg. Erfolg.
Entsprechend den Empfehlungen der Sachverständi-
gen und dem Ergebnis der Anhörung der Parteien
und des Kindes im Senatstermin war der angegriffene
Beschluss abzuändern und die gemeinsame elterliche

Sorge aufzuheben und auf die AGg. zu übertragen.
[…]

Weitergehend als vom Familiengericht vorge-
nommen, war die elterliche Sorge für das gemeinsa-
me Kind aufzuheben und auf die AGg. zu übertra-
gen, § 1671 I, II Ziff. 2 BGB.

Nach dieser Vorschrift ist dem Antrag auf Über-
tragung der elterlichen Sorge oder eines Teils von ihr
bei getrennt lebenden Eltern stattzugeben, wenn die
Aufhebung und Übertragung auf den Antragsteller
dem Wohl des Kindes am besten entspricht.

1. Aufhebung der gemeinsamen elterlichen Sorge
Nach BGH FamRZ 1999, 1646 schließt nicht

jede Spannung oder Streitigkeit das gemeinsame Sor-
gerecht aus, sondern es ist maßgeblich darauf abzu-
stellen, welche Auswirkungen die mangelnde Eini-
gungsfähigkeit der Eltern bei einer Gesamtbeurtei-
lung der Verhältnisse auf die Entwicklung und das
Wohl des Kindes haben. Dabei sind Konflikte in we-
sentlichen Bereichen der elterlichen Sorge wie z.B.
Umgangsrecht und Vermögenssorge erforderlich.

Nach den Feststellungen des Senats, insbesondere
im Termin […], ist von einer fehlenden Kommuni-
kations- und Kooperationsfähigkeit der Parteien im
Hinblick auf das Kind auszugehen.

Dies zeigt zum einen die Schilderung der inter-
ventions-diagnostischen Exploration der Parteien
durch die Sachverständigen. Denn dort zeigte sich,
dass die Parteien auf allen Ebenen, insbesondere auf
der Paarebene, Streitpunkte haben, wie z.B. die Fi-
nanzen, die Kleidung des Kindes und den Umgang
mit dem Kind. Dabei folgt der Senat der Einschät-
zung der Sachverständigen, die diese im Rahmen ih-
rer Anhörung nochmals bestätigt haben, dass eine ge-
meinsame elterliche Sorge bei Kindeseltern, die sich
durchgängig und auch im Senatstermin wechselseitig
der Lüge bezichtigen, nicht in Betracht kommt.

Die fehlende Kommunikations- und Koopera-
tionsfähigkeit zeigt sich aus Sicht des Senats beson-
ders exemplarisch bei der Anmeldung des Kindes
zum Kindergarten. Einerseits hat die AGg., die jegli-
chen Kontakt mit dem ASt. ablehnt, das Kind allein
im Kindergarten angemeldet. Andererseits war der
ASt. unstreitig mit dem von der AGg. ausgewählten
Kindergarten nicht einverstanden, obwohl er sich am
Wohnort der AGg. befindet und hat sogar mit recht-
lichen Schritten gegenüber der Kindergartenleitung
gedroht. Dies zeigt, dass die Parteien bereits bei dieser
Frage nicht zu einer Vereinbarung gekommen wären.

Auch der Umstand, dass der ASt., wie sich im Se-
natstermin herausgestellt hat, die AGg. nicht über
nach ihrem Auszug entstandene Mietrückstände und
die nunmehr erfolgte fristlose Kündigung des Miet-
verhältnisses informiert hat, spricht für die Unfähig-
keit der Kommunikation der Parteien über Punkte,
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die auch das Kindeswohl betreffen. Denn von dem
Verlust der Wohnung wäre notwendigerweise auch
der Umgang mit dem Kind und die Ausgestaltung
des Umgangs betroffen.

Hinzu kommt, dass der ASt. weiterhin daran fest-
hält, dass A. bei der AGg. nicht kindeswohlgerecht
untergebracht ist, obwohl alle neutralen Stellen ge-
nau das Gegenteil bestätigen.

Ferner stellt der ASt. Behauptungen im Hinblick
auf die AGg. auf (Alkoholabhängigkeit, Onli-
ne-Sucht, Borderline-Syndrom), die einzig und al-
lein dazu dienen, sie als erziehungsungeeignet
erscheinen zu lassen.

Insbesondere die Frage des Borderline-Syndroms
hat der Senat ausgiebig mit den Sachverständigen im
Termin erörtert. Diese Erörterungen haben gezeigt,
dass eine solche psychopathologische Erkrankung
auf Seiten der AGg. völlig ausgeschlossen ist. Viel-
mehr zeigt der diesbezügliche Vortrag des ASt., dass
er mit allen Mitteln versucht, seine Interessen
durchzusetzen.

Unter diesen Voraussetzungen ist dem Grunde
nach und für alle das Kind betreffenden Angelegen-
heiten schon keine Kommunikation zwischen den
Parteien möglich, weshalb sich die rigide Kommuni-
kationsverweigerung der AGg. lediglich als Reaktion
auf das Verhalten des ASt. darstellt.

Im Hinblick auf dieses Verhalten erscheint dem
Senat mit den Sachverständigen das Verhalten der
AGg., nämlich der rigide Abbruch sämtlicher Kom-
munikation mit dem Ast., gerade im Hinblick auf die
gravierenden Grenzüberschreitungen des ASt. nach-
vollziehbar und nicht vorwerfbar.

2. Übertragung der elterlichen Sorge
Da die Aufrechterhaltung der gemeinsamen elter-

lichen Sorge nicht in Betracht kommt, war durch den
Senat zu entscheiden, welchem Elternteil die elterli-
che Sorge zu übertragen ist. Im Hinblick auf die Aus-
führungen der Sachverständigen in ihrer ergänzen-
den Stellungnahme und im Senatstermin sowie der
Anhörung der Parteien kam allein die Übertragung
der elterlichen Sorge für das Kind auf die AGg. vorlie-
gend in Betracht. Denn sie ist nach den überzeugen-
den Feststellungen der Sachverständigen erziehungs-
fähig und die Kindeswohlkriterien sprechen ebenfalls
für eine Übertragung auf sie.

a) Erziehungsfähigkeit
Bereits im ersten Gutachten sind die Sachverstän-

digen dazu gelangt, dass die AGg. ohne Wenn und
Aber generell erziehungskompetent ist und keine ge-
nerellen Einschränkungen in der Erziehungsfähig-
keit bestehen. […]

Ob im Hinblick auf die weitere Entwicklung, die
die Sachverständigen in ihrer ergänzenden Stellung-

nahme dargestellt haben, die ursprünglich von ihnen
auch auf Seiten des Ast. festgestellte Erziehungsfähig-
keit weiter fortbesteht, kann der Senat vorliegend da-
hinstehen lassen, obwohl insoweit im Hinblick auf
die massiven Grenzüberschreitungen des ASt. hieran
erhebliche Zweifel bestehen. Denn nach den über-
zeugenden Feststellungen der Sachverständigen in
ihrer ergänzenden Stellungnahme und ihrer Anhö-
rung durch den Senat, denen sich der Senat an-
schließt, kommt nunmehr eine Übertragung der el-
terlichen Sorge allein auf die AGg. in Betracht. Dies
gilt umso mehr, als nach den Feststellungen der Sach-
verständigen ein Wechsel des Kindes in den Haushalt
des Ast. sogar kontraindiziert für die weitere
Entwicklung des Kindes wäre.

b) Kindeswohlkriterien
Die Kindeswohlkriterien sprechen nach den Fest-

stellungen des Senats für die Übertragung der elterli-
chen Sorge auf die AGg.

So ist das Förderungsprinzip aus Sicht des Senats
in ihrer Person ausreichend gewährleistet, auch wenn
die AGg. teilweise auf die Betreuung des Kindes
durch ihre Eltern, die Großeltern des Kindes, zurück-
greifen muss. Denn auch auf Seiten des ASt. können
sich im Hinblick auf das von ihm dargestellte Berufs-
bild nach Einschätzung des Senats Situationen erge-
ben, die eine Fremdbetreuung erforderlich machen.

Ob das Kontinuitätsprinzip ebenfalls für die
AGg. spricht, kann der Senat im Ergebnis dahinste-
hen lassen, da beide Parteien für sich in Anspruch
nehmen, das Kind seit der Geburt betreut zu haben
und insoweit eine abschließende Aufklärung nicht
geboten ist.
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Dabei verkennt der Senat aber nicht, dass die
AGg. seit nunmehr mehr als einem Jahr das Kind be-
treut, so dass die Kontinuität eher für sie spricht, wie
die Sachverständigen in ihrem Gutachten auch aus-
drücklich erwähnt haben.

Entsprechend den Feststellungen der Sachver-
ständigen geht der Senat auch davon aus, dass das
Kind gleich gute Bindungen zu beiden Elternteilen
hat.

Für die Übertragung der elterlichen Sorge auf die
AGg. sprich allerdings deren Bindungstoleranz, die
beim ASt. so nicht festgestellt werden kann.

Zwar verweigert die AGg. nach den Feststellun-
gen der Sachverständigen und des Senats rigide jegli-
che Kommunikation mit dem ASt., sie lässt aber den
Umgang des Kindes mit dem ASt. zu.

Wie bereits dargelegt, kann der AGg. die Verwei-
gerung jeglicher Kommunikation mit dem ASt. im
Hinblick auf dessen gravierende Grenzüberschreitun-
gen nicht zum Vorwurf gemacht werden. Demgegen-
über zeigt das Verhalten des ASt., dass ihm die not-
wendige Bindungstoleranz völlig fehlt. Dies manifes-
tiert sich letztendlich in seinem Bestreben, unter allen
Umständen seine Interessen im Hinblick auf das Kind
durchzusetzen, wobei er nach den überzeugenden
Feststellungen der Sachverständigen zunehmend das
Kind in den Elternkonflikt hineinzieht. […]

Mitgeteilt von RAin Anne Mayer, Bochum


